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RS OGH 1984/2/15 3Ob1503/84,
4Ob1508/84

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.02.1984

Norm

HVG §29

ZPO §508a

Rechtssatz

§ 29 HVG; außerordentliche Revision nicht angenommen:

Einheitliche neue Rechtsprechung des OGH, daß der Provisionsanspruch bei Nichtzustandekommen des vermittelten

Geschäftes nicht besteht, wenn der Geschäftsherr vom Abschluß nicht grundlos Abstand nahm, um den Vermittler um

seinen Provisionsanspruch zu bringen.

Entscheidungstexte

3 Ob 1503/84

Entscheidungstext OGH 15.02.1984 3 Ob 1503/84

4 Ob 1508/84

Entscheidungstext OGH 03.04.1984 4 Ob 1508/84

nur: Der Provisionsanspruch bei Nichtzustandekommen des vermittelten Geschäftes nicht besteht, wenn der

Geschäftsherr vom Abschluß nicht grundlos Abstand nahm, um den Vermittler um seinen Provisionsanspruch zu

bringen. (T1)
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